
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG DER STADT DASSOW 

Bekanntmachung der Satzung der Stadt Dassow zum Erlass einer Veränderungssperre 

für den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 40 für die Ortslage Rosenhagen 

an der "Straße des Friedens" 

 

Satzung der Stadt Dassow zum Erlass einer Veränderungssperre für den in 

Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 40 der Stadt Dassow für die Ortslage 

Rosenhagen an der „Straße des Friedens“ vom 12.10.2021 

Aufgrund der §§14 Abs. 1 und 16 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939), sowie aufgrund des § 5 Abs. 1 der 

Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung vom 

13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 

2019 (GVOBl. M-V S. 467) hat die Stadtvertretung der Stadt Dassow am 12.10.2021 folgende 

Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 

§ 1 Sicherung der Planung 

Zur Sicherung der Planung für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 

Bebauungsplanes Nr. 40 der Stadt Dassow für die Ortslage Rosenhagen an der „Straße des 

Friedens“ wird eine Veränderungssperre gemäß § 14 Abs. 1 BauGB angeordnet. 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst nachfolgende Flurstücke der Flur 2 der Gemarkung 

Rosenhagen: 17, 18, 19/1, 19/5, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 135, 29, 26, 32, 155, 33, 34, 35, 36, 

42, 43, 50/5, 50/4, 50/3, 50/2, 50/1, 50/6, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 41, 56, 133, 57, 

58, 59, 60 und ist in dem anliegenden Übersichtsplan durch Umrandung mit einer schwarzen 

unterbrochenen Linie gekennzeichnet. Der Übersichtsplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 3 Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen 

 

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 

beseitigt werden;  

 

b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 

anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.  

 

(2) Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der 

Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden.  

 

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 

worden sind, Vorhaben von denen die Stadt nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 

Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 

Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die 



Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht 

berührt. 

 

§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 

Die Veränderungssperre tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach 

Ablauf von 2 Jahren, vom Tage des Inkrafttretens gerechnet, außer Kraft. Auf die 

Zweijahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuches nach 

§ 15 Abs. 1 BauGB abgelaufene Zeitraum anzurechnen. Die Veränderungssperre tritt in jedem 

Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan Nr. 40 für das in § 2 genannte Gebiet 

in Kraft tritt. 

 

Jedermann kann die Satzung über die Veränderungssperre einschließlich des dazugehörigen 

Übersichtsplanes im Amt Schönberger Land, im Bauamt, Dassower Straße 4, 23923 

Schönberg, während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. 

 

Hinweise 

 

Auf die Vorschriften des § 18 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die 

Veränderungssperre und auf die Fristen über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 

gemäß § 44 Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. 

Eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formschriften ist 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit der Bekanntmachung der 

Veränderungssperre schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Der 

Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften begründen soll, ist 

darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der KV M-V oder von 

aufgrund der KV M-V erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser 

Satzung ist nach § 5 Abs. 5 KV M-V in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie 

nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt 

unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, 

geltend gemacht worden ist. 

Die Satzung über die Veränderungssperre wird hiermit ausgefertigt. 

 

Dassow, den 18.10.2021 

 

gez. Annett Pahl 

Bürgermeisterin der Stadt Dassow 

  



 

Übersichtsplan über den Geltungsbereich der Veränderungssperre 

 

 

 
 

 

Im Internet unter www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen mit Ablauf des 25.10.2021 
bekannt gemacht. 
 

http://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen%20mit%20Ablauf%20des%2025.10.2021

